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W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Grofie Kammer)

15. Dezember 2015*

»Nichtigkeitsklagen — Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 — Richtlinie 2013/62/EU — Richtlinie
2013/64/EU — Rechtsgrundlage — Art. 349 AEUV — Gebiete in duflerster Randlage der Européischen
Union — Anderung des Status von Mayotte gegeniiber der Europdischen Union“

In den verbundenen Rechtssachen C-132/14 bis C-136/14
betreffend Nichtigkeitsklagen nach Art. 263 AEUV, eingereicht am 21. Marz 2014,

Européisches Parlament, vertreten durch I. Liukkonen (C-132/14) sowie L. Visaggio und J. Rodrigues
(C-132/14 und C-136/14) als Bevollmachtigte,

Klager in den Rechtssachen C-132/14 und C-136/14,
Européische Kommission, vertreten durch R. Lyal (C-133/14 bis C-135/14), W. Molls (C-133/14
bis C-135/14), D. Bianchi (C-133/14 und C-135/14) und D. Martin (C-133/14 und C-134/14) als
Bevollméchtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Kldgerin in den Rechtssachen C-133/14 bis C-135/14,
gegen

Rat der Européischen Union, vertreten durch A. Westerhof Lofflerovd, E. Karlsson, F. Florindo Gijén
und J. Czuczai als Bevollmichtigte,

Beklagter,
unterstiitzt durch
Konigreich Spanien, vertreten durch M. Sampol Pucurull als Bevollméachtigten,

Franzosische Republik, vertreten durch G. de Bergues, F. Fize, D. Colas und N. Rouam als
Bevollmaéchtigte,

Portugiesische Republik, vertreten durch L. Inez Fernandes, B. Andrade Correia, M. Duarte und
S. Marques als Bevollméchtigte,

Streithelfer,

erlasst

* Verfahrenssprache: Franzosisch.
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DER GERICHTSHOF (GrofSe Kammer)

unter Mitwirkung des Prasidenten K. Lenaerts, der Kammerprasidenten M. Ilesi¢, L. Bay Larsen,
T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaga und A. Arabadjiev (Berichterstatter), der Kammerprasidentin
C. Toader, der Richter E. Levits und J.-C. Bonichot, der Richterin A. Prechal sowie der Richter
E. Jarasitnas, C. G. Fernlund und C. Vajda,

Generalanwalt: N. Wahl,

Kanzler: I. Illéssy, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 21. April 2015,
nach Anhorung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Juni 2015

folgendes

Urteil

Mit ihren jeweiligen Klagen in den Rechtssachen C-132/14 und C-135/14 beantragen das Europdische
Parlament und die Europdische Kommission, die Verordnung Nr. 1385/2013 des Rates vom
17. Dezember 2013 zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 850/98 und (EG) Nr. 1224/2009 des
Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009, (EU) Nr. 1379/2013 und (EU) Nr. 1380/2013 des
Europidischen Parlaments und des Rates aufgrund der Anderung des Status von Mayotte gegeniiber
der Europiischen Union (ABL. L 354, S. 86) fiir nichtig zu erkldren.

Mit ihren jeweiligen Klagen in den Rechtssachen C-133/14 und C-136/14 beantragen die Kommission
und das Parlament, die Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Anderung der
Richtlinien 91/271/EWG und 1999/74/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2006/7/EG,
2006/25/EG und 2011/24/EG des Europiischen Parlaments und des Rates aufgrund der Anderung des
Status von Mayotte gegeniiber der Europdischen Union (ABL L 353, S. 8) fiir nichtig zu erklaren.

Mit ihrer Klage in der Rechtssache C-134/14 beantragt die Kommission, die Richtlinie 2013/62/EU des
Rates vom 17. Dezember 2013 zur Anderung der Richtlinie 2010/18/EU zur Durchfiihrung der von
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen iiberarbeiteten Rahmenvereinbarung
iiber den Elternurlaub nach der Anderung des Status von Mayotte gegeniiber der Europiischen Union
(ABL L 353, S. 7) fiir nichtig zu erklaren.

Die angefochtenen Rechtsakte

Verordnung Nr. 1385/2013

In den Erwdgungsgriinden 1, 3, 4, 7 und 8 der Verordnung Nr. 1385/2013 heifst es:

»(1) ... Unter Beriicksichtigung der besonderen strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage
Mayottes, die durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage, geringe Grofie und schwierige Relief-

und Klimabedingungen erschwert wird, sollten in einigen Bereichen bestimmte spezifische
Mafsnahmen vorgesehen werden.

2 ECLIL:EU:C:2015:813



(3)

(8)

URTEIL VOM 15. 12. 2015 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-132/14 BIS C-136/14
PARLAMENT UND KOMMISSION / RAT

In den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates [vom 30. Mirz 1998 zur
Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische Mafinahmen zum Schutz von jungen
Meerestieren (ABlL. L 125, S. 1)] sollten die Gewisser rund um Mayotte als neue[s] Gebiet in
duflerster Randlage aufgenommen werden, und die Verwendung von Ringwaden bei Thunfisch
und Thunfischartigen sollte innerhalb eines Gebiets von 24 Meilen von den Basislinien der Inseln
untersagt werden, um die Schwirme grofier Wanderfische in der Nédhe der Insel Mayotte zu
erhalten.

In Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Européischen Parlaments und des Rates
[vom 11. Dezember 2013 iiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Erzeugnisse der Fischerei
und der Aquakultur, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG)
Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates
(ABL. L 354, S. 1)] wiirde die Anwendung der Vorschriften tber die Etikettierung von
Fischereierzeugnissen  aufgrund der  sehr  fragmentierten  und  unterentwickelten
Vermarktungsregelungen von Mayotte den Einzelhdndlern eine Belastung auferlegen, die in
keinem Verhdltnis zu den Informationen steht, die an die Verbraucher weitergegeben werden.
Daher sollte eine voriibergehende Ausnahmeregelung bei den Etikettierungsvorschriften fiir
Fischereierzeugnisse vorgesehen werden, die fiir den Einzelhandelsverkauf an den Endverbraucher
in Mayotte bestimmt sind.

Frankreich hat der Thunfischkommission fiir den Indischen Ozean (IOTC) einen
Entwicklungsplan mit Angaben zur Richtgrofle der Fischereiflotte von Mayotte und zur
erwarteten Entwicklung dieser unterentwickelten Flotte vorgelegt; diese in Mayotte als neuem
Gebiet in duflerster Randlage stationierte Flotte besteht aus mechanischen Langleinern mit einer
Lange von weniger als 23 m und aus Ringwadenfischern; da keine der IOTC-Vertragsparteien,
auch nicht die Union, Einwédnde gegen diesen Entwicklungsplan erhoben hat, sollten die darin
enthaltenen Referenzgrofien als Hochstgrenzen fiir die Fangkapazitit der in den Héfen von
Mayotte registrierten Flotte von mechanischen Langleinern mit einer Lange von weniger als 23 m
und Ringwadenfischern zugrunde gelegt werden. Abweichend von den generell geltenden
Unionsvorschriften sollte Frankreich aufgrund der derzeit gegebenen besonderen sozialen und
wirtschaftlichen Lage Mayottes ausreichend Zeit eingerdumt werden, um die Kapazititen des
unterentwickelten Segments seiner Flotte kleinerer Fischereifahrzeuge bis 2025 zu steigern.

Hinsichtlich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates
[vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002
(Verordnung tiber tierische Nebenprodukte) (ABL L 300, S. 1)] ist darauf hinzuweisen, dass
Mayotte iiber keine industriellen Kapazititen zur Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten
verfigt. Daher sollte Frankreich ein Zeitraum von fiinf Jahren eingerdumt werden, um die
erforderliche Infrastruktur fiir Identifizierung, Handhabung, Transport, Behandlung und
Entsorgung tierischer Nebenprodukte in Mayotte in vollem Einklang mit der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 aufzubauen.”
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Die Art. 1 bis 4 dieser Verordnung bestimmen:

»Artikel 1

Anderungen der Verordnung (EG) Nr. 850/98

Die Verordnung (EG) Nr. 850/98 wird wie folgt geéndert:

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe h erhilt folgende Fassung:
,;h)  Region 8:

Alle Gewisser vor der Kiiste der franzdsischen Departements Réunion und Mayotte, welche
unter die Hoheit oder Gerichtsbarkeit Frankreichs fallen.’

2. Folgender Artikel wird eingefiigt:

JArtikel 34g

Einschrankung der Fangtitigkeiten in der 24-Meilen-Zone von Mayotte
Innerhalb der 24-Meilen-Zone vor den Kiisten von Mayotte als Gebiet in duferster Randlage im
Sinne des Artikels 349 [AEUV], gemessen von den zur Abgrenzung der Hoheitsgewdsser
dienenden Basislinien, diirfen Ringwaden bei Thunfisch und Thunfischartigen nicht verwendet
werden.’

Artikel 2

Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013

Dem Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 wird folgender Absatz angefiigt:

,(6) Bis zum 31. Dezember 2021 gelten die Absitze 1, 2 und 3 nicht fiir Erzeugnisse, die fiir den

Einzelhandelsverkauf an den Endverbraucher in Mayotte als Gebiet in dufSerster Randlage im Sinne des

Artikels 349 AEUV bestimmt sind.’

Artikel 3

Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013

Die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 [des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember

2013 tiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003

und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002

und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABL L 354, S. 22)]

wird wie folgt gedndert:

1. Dem Artikel 23 wird folgender Absatz angefiigt:
,(4) Abweichend von Absatz 1 wird Frankreich bis zum 31. Dezember 2025 ermichtigt, fiir die
verschiedenen Flottensegmente in Mayotte als Gebiet in &duflerster Randlage im Sinne des

Artikels 349 [AEUV] (im Folgenden ,Mayotte”) geméfd Anhang II neue Kapazititen einzufiihren,
ohne entsprechende bestehende Kapazitidten abzubauen.’
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2. Dem Artikel 36 werden folgende Absitze angefiigt:

,(5) Abweichend von Absatz 1 wird Frankreich bis zum 31. Dezember 2021 von der Verpflichtung
befreit, in sein Register der Fischereifahrzeuge der Union Schiffe aufzunehmen, die eine Lange
tiber alles von weniger als 10 m haben und von Mayotte aus operieren.

(6) Bis zum 31. Dezember 2021 fithrt Frankreich ein vorldufiges Register der Fischereifahrzeuge,
die eine Lénge iiber alles von weniger als 10 m haben und von Mayotte aus operieren. Dieses
Register enthilt fiir jedes Schiff mindestens den Namen, die Lénge tiiber alles und eine
Kennnummer. Fischereifahrzeuge, die in dem vorldufigen Register registriert sind, gelten als in
Mayotte registrierte Fischereifahrzeuge.’

3. Die im Anhang dieser Verordnung enthaltenen Eintrdge betreffend Mayotte werden in die Tabelle
in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. [1380/2013] nach dem Eintrag ,Guadeloupe: Pelagische
Arten. L > 12 m”“ eingefiigt.

Artikel 4

Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 erhilt folgende Fassung:

JArtikel 56

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 4. Mérz 2011.

Artikel 4 gilt jedoch fiir Mayotte als Gebiet in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 [AEUV]
(im Folgenden ,Mayotte“) mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021. Tierische Nebenprodukte und
Folgeprodukte, die in Mayotte vor dem 1. Januar 2021 erzeugt werden, werden geméfd Artikel 19
Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung beseitigt.

o

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Richtlinie 2013/62
Art. 1 der Richtlinie 2013/62 sieht vor:

»Dem Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2010/18/EU [des Rates vom 8. Mérz 2010 zur Durchfithrung
der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP wund EGB geschlossenen iiberarbeiteten
Rahmenvereinbarung tiber den Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG (ABL L 68,
S. 13)] wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Abweichend von Unterabsatz 1 wird der darin genannte zusétzliche Zeitraum in Bezug auf Mayotte als

Gebiet der Union in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV bis zum 31. Dezember 2018
verldngert.”
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Richtlinie 2013/64

In den Erwidgungsgriinden 1 bis 9 der Richtlinie 2013/64 heif3t es:

»(1) ... Unter Beriicksichtigung der besonderen strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage

(2)

(3)

(4)

(5)

Mayottes sollten in einigen Bereichen spezifische MafSnahmen vorgesehen werden.

Es sollte die besondere Lage in Mayotte in Bezug auf den Zustand der Umwelt beriicksichtigt
werden; hier sind deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die Einhaltung der im Unionsrecht
festgelegten Umweltziele notwendig, die zusitzliche Zeit beanspruchen. Es sollten innerhalb
bestimmter Fristen spezifische MafSnahmen angenommen werden, um die Umweltbedingungen
schrittweise zu verbessern.

Im Hinblick auf die Erfiillung der Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG des Rates [vom
21. Mai 1991 iber die Behandlung von kommunalem Abwasser (ABl. L 135, S. 40)] miissen
MafSnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Gemeinden in Mayotte mit einer
Kanalisation fiir kommunales Abwasser ausgestattet werden. Derartige Mafinahmen erfordern
Infrastrukturvorhaben, fiir die sachgerechte Verwaltungs- und Planungsverfahren durchgefiihrt
werden sollten, und dariiber hinaus die Einrichtung von Mess- und Uberwachungssystemen fiir
die Einleitung von kommunalem Abwasser. Daher sollte Frankreich aufgrund der besonderen
strukturbedingten und wirtschaftlichen Lage Mayottes eine ausreichende Frist eingerdumt
werden, damit diese Anforderungen erfiillt werden konnen.

Im Bereich Landwirtschaft ist in Bezug auf die Richtlinie 1999/74/EG des Rates [vom 19. Juli 1999
zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABlL. L 203, S. 53)]
festzuhalten, dass in Mayotte Legehennen in nicht ausgestalteten Kéfigen gehalten werden. Da
erhebliche Investitionen und vorbereitende Arbeiten erforderlich sind, um nicht ausgestaltete
Kéfige durch ausgestaltete Kéfige oder Alternativsysteme zu ersetzen, muss das Verbot der
Verwendung nicht ausgestalteter Kafige um einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten ab dem
1. Januar 2014 hinausgeschoben werden. Um eine Verzerrung des Wettbewerbs zu verhindern,
sollten Eier aus Betrieben mit nicht ausgestalteten Kifigen nur auf dem lokalen Markt von
Mayotte vermarktet werden. Zur Erleichterung der notwendigen Kontrollen sollten in nicht
ausgestalteten Kafigen produzierte Eier eine besondere Kennzeichnung tragen.

Die ordnungsgemaéfie Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates [vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MafSnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABL. L 327, S. 1)] hinsichtlich der
Bewirtschaftungspldne fiir die Einzugsgebiete erfordert, dass Frankreich Bewirtschaftungsplane
verabschiedet und umsetzt, die technische und administrative Mafinahmen umfassen, um einen
guten Gewisserzustand aller Oberflichengewiésser zu erreichen und die Verschlechterung aller
Oberflichenwasserkorper zu verhindern. Aufgrund der besonderen strukturbedingten und
wirtschaftlichen Lage Mayottes als neues Gebiet in &uflerster Randlage sollte fiir die
Verabschiedung und Umsetzung solcher MafSnahmen eine ausreichende Frist eingerdumt werden.

Hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinie 2006/7/EG des Européischen Parlaments und des Rates
[vom 15. Februar 2006 iiber die Qualitit der Badegewdsser und deren Bewirtschaftung und zur
Authebung der Richtlinie 76/160/EWG (ABlL. L 64, S. 37)] bedarf der derzeitige Zustand der
Oberflichengewisser in Mayotte betrdchtlicher Verbesserungen. Die Qualitit der Badegewédsser
hiangt unmittelbar von der Behandlung von kommunalem Abwasser ab, und die Bestimmungen
der Richtlinie 2006/7/EG konnen erst dann schrittweise eingehalten werden, wenn die
Gemeinden, die Einfluss auf die Qualitit des kommunalen Abwassers haben, die Anforderungen
der Richtlinie 91/271/EWG erfiillen. Daher sind spezifische Fristen festzulegen, damit Frankreich

ECLIL:EU:C:2015:813



URTEIL VOM 15. 12. 2015 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-132/14 BIS C-136/14
PARLAMENT UND KOMMISSION / RAT

die Unionsnormen hinsichtlich der Qualitdt der Badegewdsser in Mayotte als neue[s] Gebiet in
duflerster Randlage angesichts der besonderen sozialen und wirtschaftlichen Lage Mayottes
erfillen kann.

Im Bereich Sozialpolitik miissen die Schwierigkeiten Mayottes beriicksichtigt werden, die
Richtlinie 2006/25/EG des Europdischen Parlaments und des Rates [vom 5. April 2006 iiber
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der
Gefihrdung  durch  physikalische  Einwirkungen  (kiinstliche  optische  Strahlung)
(19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABIL L 114,
S. 38)] ab dem 1. Januar 2014 einzuhalten. Aufgrund der besonderen sozialen und
wirtschaftlichen Lage Mayottes gibt es dort keine technischen Einrichtungen fir die
Durchfithrung der Mafinahmen, die fiir die Einhaltung der Richtlinie im Bereich der kiinstlichen
optischen Strahlung erforderlich sind. Deshalb empfiehlt es sich, Frankreich eine
Ausnahmegenehmigung von einigen Bestimmungen der genannten Richtlinie bis zum
31. Dezember 2017 zu gewihren, sofern entsprechende Strukturen in Mayotte nicht vorhanden
sind und die allgemeinen Grundsdtze des Schutzes und der Prdvention im Bereich der
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer davon nicht beriithrt werden.

Um ein hohes Schutzniveau fiir die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit
zu gewibhrleisten, sollten die Konsultation mit den Sozialpartnern sichergestellt, die mit der
Ausnahmeregelung zusammenhingenden Risiken auf ein Minimum reduziert und die Gesundheit
der betreffenden Arbeitskrifte stirker iiberwacht werden. Die Dauer der Ausnahmeregelung sollte
so kurz wie moglich sein. Daher sollten die nationalen Ausnahmeregelungen jahrlich tiberpriift
und aufgehoben werden, sobald die Voraussetzungen dafiir nicht mehr bestehen.

Die Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU des Europdischen Parlaments und des Rates [vom
9. Miérz 2011 iber die Ausiibung der Patientenrechte in der grenziiberschreitenden
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88, S. 45)] erfordert eine Reihe von Anpassungen zur
Gewihrleistung der Kontinuitdt der Versorgung und Information der Patienten. Daher sollte
Frankreich ein zusitzlicher Zeitraum von 30 Monaten ab dem 1. Januar 2014 eingerdumt werden,
um die Rechtsvorschriften zur Umsetzung der genannten Richtlinie in Mayotte zu erlassen.”

Die Art. 1 bis 6 dieser Richtlinie lauten:

SArtikel 1

Anderungen der Richtlinie 91/271/EWG

Die Richtlinie 91/271/EWG wird wie folgt gedndert:

1.

In Artikel 3 wird folgender Absatz eingefiigt:

,(la) Abweichend von Absatz 1 Unterabsitze 1 und 2 stellt Frankreich in Bezug auf Mayotte als
Gebiet in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 [AEUV] (im Folgenden ,,Mayotte”) sicher,
dass alle Gemeinden mit einer Kanalisation fiir kommunales Abwasser ausgestattet werden:

— bis zum 31. Dezember 2020 die Gemeinden mit mehr als 10000 [Einwohnerwert], die
mindestens 70 % der in Mayotte anfallenden Belastung ausmachen;

«

— bis zum 31. Dezember 2027 alle Gemeinden mit mehr als 2 000 [Einwohnerwert]
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In Artikel 4 wird folgender Absatz eingefiigt:

,(la) Abweichend von Absatz 1 stellt Frankreich in Bezug auf Mayotte sicher, dass in
Kanalisationen eingeleitetes kommunales Abwasser vor dem Einleiten in Gewisser einer
Zweitbehandlung oder einer gleichwertigen Behandlung unterzogen wird:

— bis zum 31. Dezember 2020 in Gemeinden mit mehr als 15000 [Einwohnerwert], die
zusammen mit den in Artikel 5 Absatz 2a genannten Gemeinden mindestens 70 % der in
Mayotte anfallenden Belastung ausmachen;

— bis zum 31. Dezember 2027 in allen Gemeinden mit mehr als 2 000 [Einwohnerwert].‘

Dem Artikel 5 wird folgender Absatz angefiigt:

,(2a) Abweichend von Absatz 2 stellt Frankreich in Bezug auf Mayotte sicher, dass in
empfindliche Gebiete eingeleitete kommunale Abwasser aus Kanalisationen vor dem Einleiten in
Gewisser einer weitergehenden als der in Artikel 4 beschriebenen Behandlung unterzogen
werden, und zwar bis zum 31. Dezember 2020 in Gemeinden mit mehr als 10000
[Einwohnerwert], die zusammen mit den in Artikel 4 Absatz 1a genannten Gemeinden mindestens
70 % der in Mayotte anfallenden Belastung ausmachen.’

Dem Artikel 7 wird folgender Absatz angefiigt:

,Abweichend von Absatz 1 gilt fiir Mayotte der 31. Dezember 2027 als Termin fiir die darin
vorgesehenen Mafinahmen.

Artikel 17 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Abweichend von Unterabsatz 1 stellt Frankreich bis zum 30. Juni 2014 ein Programm fiir den
Vollzug dieser Richtlinie in Mayotte auf.’

b) Dem Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Abweichend von Unterabsatz 1 iibermittelt Frankreich in Bezug auf Mayotte der
Kommission bis zum 31. Dezember 2014 Informationen iiber das Programm.’

Artikel 2

Anderung der Richtlinie 1999/74/EG

Dem Artikel 5 der Richtlinie 1999/74/EG wird folgender Absatz angefiigt:

,(3) Abweichend von Absatz 2 konnen in Mayotte als Gebiet in duflerster Randlage im Sinne des
Artikels 349 [AEUV] (im Folgenden ,Mayotte”) Legehennen bis zum 31. Dezember 2017 weiter in
Kafigen im Sinne dieses Kapitels gehalten werden.

Ab dem 1. Januar 2014 ist der Bau oder die erste Inbetriebnahme von Kifigen im Sinne dieses Kapitels
in Mayotte untersagt.
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Eier aus Betrieben, deren Legehennen in Kifigen im Sinne dieses Kapitels untergebracht sind, diirfen
nur auf dem lokalen Markt von Mayotte in Verkehr gebracht werden. Diese Eier und ihre
Verpackungen sind deutlich mit einem besonderen Kennzeichen zu kennzeichnen, damit die
erforderlichen Kontrollen durchgefiihrt werden koénnen. Eine klare Beschreibung dieses besonderen
Kennzeichens muss der Kommission bis spétestens 1. Januar 2014 iibermittelt werden.’
Artikel 3
Anderungen der Richtlinie 2000/60/EG
Die Richtlinie 2000/60/EG wird wie folgt geandert:
1. Artikel 4 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:
JIn Bezug auf Mayotte als Gebiet in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 [AEUV]
(im Folgenden ,Mayotte”) enden die Fristen nach Buchstabe a Ziffern ii und iii, Buchstabe b
Ziffer ii und Buchstabe ¢ am 22. Dezember 2021./
b) In Absatz 4 erhélt der Einleitungssatz folgende Fassung:
,Die in Absatz 1 vorgesehenen Zeitspannen konnen zum Zweck der stufenweisen Umsetzung
der Ziele fiir Wasserkorper verlingert werden, sofern sich der Zustand des beeintrachtigten
Wasserkorpers nicht weiter verschlechtert und die folgenden Bedingungen alle erfillt sind:’
2. Artikel 11 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 7 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Als Fristen gemdfd Unterabsatz 1 werden fiir Mayotte der 22. Dezember 2015 bzw. der
22. Dezember 2018 festgelegt.’

b) Dem Absatz 8 wird folgender Unterabsatz angefiigt:
,Als Frist gemdf3 Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 22. Dezember 2021 festgelegt.’
3. Artikel 13 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefiigt:
,Als Frist gemdf3 Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 22. Dezember 2015 festgelegt.’
b) Dem Absatz 7 wird folgender Unterabsatz angefiigt:
,Als Frist gemafs Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 22. Dezember 2021 festgelegt.’
Artikel 4

Anderungen der Richtlinie 2006/7/EG

ECLILEU:C:2015:813 9
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Die Richtlinie 2006/7/EG wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 5 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,In Bezug auf Mayotte als Gebiet in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 [AEUV]
(im Folgenden ,,Mayotte”) endet die Frist nach Unterabsatz 1 am 31. Dezember 2019./

b) Dem Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefiigt:
,Als Frist gemafd Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 31. Dezember 2031 festgelegt.’

2.  Dem Artikel 6 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Als Frist gemafl Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 30. Juni 2015 festgelegt.’
3. Dem Artikel 13 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Als Frist gemafs Unterabsatz 1 wird fiir Mayotte der 30. Juni 2014 festgelegt.’
Artikel 5
Anderung der Richtlinie 2006/25/EG
In die Richtlinie 2006/25/EG wird folgender Artikel eingefiigt:
JArtikel 14a

(1) Unbeschadet der allgemeinen Schutz- und Préventionsgrundsétze im Bereich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer kann Frankreich bis zum 31. Dezember 2017 von der
Anwendung der Vorschriften abweichen, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie in Mayotte als
Gebiet in &uflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 [AEUV] (im Folgenden ,Mayotte”)
nachzukommen, sofern diese Anwendung spezielle technische Einrichtungen erfordert, die in Mayotte
nicht verfiigbar sind.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir die Verpflichtungen nach Artikel 5 Absatz 1 dieser Richtlinie noch fiir die
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die allgemeinen Grundsétze der Richtlinie 89/391/EWG [des Rates
vom 12. Juni 1989 tiber die Durchfithrung von Mafinahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABIL L 183, S. 1)] widerspiegeln.

(2) Fir alle Ausnahmen von dieser Richtlinie, die sich aus der Anwendung von Mafinahmen ergeben,
die am 1. Januar 2014 bestehen, oder aus der Annahme neuer MafSnahmen resultieren, ist eine
vorherige Anhorung der Sozialpartner gemifl den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten durchzufiihren. Fiir die Anwendung dieser Ausnahmen gelten Bedingungen, die
unter Beriicksichtigung der besonderen Gegebenheiten in Mayotte sicherstellen sollen, dass die sich
daraus ergebenden Risiken fiir die Arbeitnehmer auf ein Minimum reduziert werden und fir die
betroffenen Arbeitnehmer eine verstirkte Gesundheitsiiberwachung gilt.

(3) Die abweichenden nationalen Mafsnahmen werden jahrlich nach Anhorung der Sozialpartner
tberpriift; sie werden aufgehoben, sobald die zugrunde liegenden Umsténde nicht mehr bestehen.’

10 ECLIL:EU:C:2015:813
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Artikel 6
Anderung der Richtlinie 2011/24/EG
Dem Artikel 21 der Richtlinie 2011/24/EU wird folgender Absatz angefiigt:

,(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 setzt Frankreich die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in
Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie in Bezug auf Mayotte als Gebiet in &uflerster
Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV bis zum 30. Juni 2016 nachzukommen."

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Nach dem Beschluss 2012/419/EU des Europdischen Rates vom 11. Juli 2012 zur Anderung des Status
von Mayotte gegeniiber der Europdischen Union (ABL. L 204, S. 131) ist Mayotte ab dem 1. Januar
2014 nicht mehr iiberseeisches Land und Hoheitsgebiet im Sinne von Art. 355 Abs. 2 AEUV und
erhielt stattdessen den Status eines Gebiets in duferster Randlage im Sinne des Art. 349 AEUV. Mit
diesem Beschluss wurde in den Art. 349 Abs. 1 AEUV und in den Art. 355 Abs. 1 AEUV jeweils eine
Bezugnahme auf Mayotte eingefiigt, wihrend in Anhang II des AEU-Vertrags, in dem die Liste der
»Uberseeische[n] Linder und Hoheitsgebiete, auf welche der Vierte Teil [dieses] Vertrags ...
Anwendung findet”, festgelegt ist, der sechste Gedankenstrich (,Mayotte“) gestrichen wurde.

Auf mehrere Anfragen der franzosischen Behorden hin erkannte die Kommission an, dass der
Franzosischen Republik, die durch den Beschluss 2012/419 verpflichtet sei, in Bezug auf Mayotte den
gesamten unionsrechtlichen Besitzstand ab dem 1. Januar 2014 anzuwenden, gleichwohl mehr Zeit
gewahrt werden miisse, um diese Pflicht einzuhalten.

Hierfiir verabschiedete die Kommission am 13. Juni 2013 den Vorschlag fiir eine Verordnung des
Europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung bestimmter Verordnungen im Bereich der
Fischerei und der Tiergesundheit aufgrund der Anderung des Status von Mayotte gegeniiber der
Européischen Union (COM[2013] 417 final), den Vorschlag fiir einen Beschluss des Rates zur
Anderung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates aufgrund einer Veridnderung des Status von Mayotte
(COM][2013] 413 final) und den Vorschlag fiir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des
Rates zur Anderung bestimmter Richtlinien in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Sozialpolitik
und offentliche Gesundheit aufgrund der Anderung des Status von Mayotte gegeniiber der
Europaischen Union [COM(2013) 418 final]; diese Vorschlage hatten jeweils folgende Grundlagen:

— die Art. 43 Abs. 2 AEUV und 168 Abs. 4 Buchst. b AEUV, die das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren vorsehen und die Anhoérung des Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (EWSA) und des Ausschusses der Regionen der Europdischen Union verlangen;

— Art. 155 Abs. 2 AEUV, der vorsieht, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission handelt, wobei das
Européische Parlament unterrichtet wird;

— die Art. 43 Abs. 2 AEUV, 114 AEUV, 153 Abs. 2 AEUV, 168 AEUV und 192 Abs. 1 AEUYV, die das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorsehen und die Anhérung des EWSA und des Ausschusses
der Regionen verlangen.

Da der Rat der Ansicht war, dass die zu erlassenden Rechtsakte allesamt auf der Grundlage von
Art. 349 AEUV und gemifs einem besonderen Gesetzgebungsverfahren zu erlassen seien, iibermittelte
er dem Parlament die Vorschlige der Kommission zur Stellungnahme. Diese Vorschlige wurden auch
den nationalen Parlamenten tibermittelt.

ECLILEU:C:2015:813 11



13

14

15

16

17

18

19

URTEIL VOM 15. 12. 2015 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-132/14 BIS C-136/14
PARLAMENT UND KOMMISSION / RAT

Am 12. Dezember 2013 nahm das Parlament seine ,Standpunkt[e] in erster Lesung” zu dem Vorschlag
fir eine Verordnung COM(2013) 417 final und zu dem Vorschlag fir eine Richtlinie COM(2013) 418
final an. In diesen Standpunkten wies das Parlament darauf hin, dass die zu erlassenden Rechtsakte
»gemafs dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren® zu erlassen seien, dass aber insbesondere die zu
erlassende Verordnung zusitzlich zu den Art. 43 Abs. 2 AEUV und 168 Abs. 4 Buchst. b AEUV auch
Art. 349 AEUV als Rechtsgrundlage haben miisse. Hinsichtlich des in Bezug auf den Vorschlag fiir
einen Beschluss COM(2013) 413 final zu erlassenden Rechtsakts wies das Parlament darauf hin, dass
es gemafs Art. 349 AEUV zum Entwurf des Rates ,angehort” worden sei, und billigte mit einer
legislativen Entschlieffung vom 12. Dezember 2013 ,den Entwurf des Rates in der gednderten
Fassung®.

Am 17. Dezember 2013 erlief3 der Rat ,geméfd einem besonderen Gesetzgebungsverfahren®, gestiitzt
auf den ,[AEU-]Vertrag ... und insbesondere auf [seinen] Artikel 349“ und nach ,Stellungnahme

des ... Parlaments [vom 12. Dezember 2013]“ die Verordnung Nr. 1385/2013, die Richtlinie 2013/62
und die Richtlinie 2013/64 (im Folgenden zusammen: angefochtene Rechtsakte).

Verfahren vor dem Gerichtshof und Antrige der Parteien

Mit Beschluss des Prasidenten des Gerichtshofs vom 29. April 2014 sind die vorliegenden
Rechtssachen zum gemeinsamen schriftlichen und miindlichen Verfahren sowie zur gemeinsamen
Entscheidung verbunden worden.

Das Parlament beantragt,

— die Verordnung Nr. 1385/2013 und die Richtlinie 2013/64 fiir nichtig zu erkldren;

— die Wirkungen der Verordnung und der Richtlinie bis zum Inkrafttreten von Rechtsakten
aufrechtzuerhalten, die sie ersetzen und sich auf die richtige Rechtsgrundlage stiitzen;

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen.
Die Kommission beantragt,
— die angefochtenen Rechtsakte fiir nichtig zu erkldren;

— die Wirkungen der angefochtenen Rechtsakte bis zum Inkrafttreten von Rechtsakten
aufrechtzuerhalten, die sie ersetzen und sich auf die richtige Rechtsgrundlage stiitzen;

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen.

Der Rat beantragt,

— die Klagen abzuweisen;

— hilfsweise, fiir den Fall der vollstindigen oder teilweisen Nichtigerklairung der angefochtenen
Rechtsakte ihre Wirkungen bis zum Inkrafttreten von Rechtsakten aufrechtzuerhalten, die sie
ersetzen und sich auf die richtige Rechtsgrundlage stiitzen;

— dem Parlament und der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

Mit Beschluss des Présidenten des Gerichtshofs vom 29. Juli 2014 sind das Konigreich Spanien, die

Franzosische Republik und die Portugiesische Republik als Streithelfer zur Unterstiitzung der Antrége
des Rates zugelassen worden.
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Zu den Klagen

Das Parlament und die Kommission machen zur Stiitzung ihrer jeweiligen Klagen einen einzigen
Klagegrund geltend, mit dem sie riigen, dass der Rat eine falsche Rechtsgrundlage gewéhlt habe, da er
die angefochtenen Rechtsakte auf der Grundlage von Art. 349 AEUV erlassen habe.

Vorbringen der Parteien

Vorbringen der Kommission

Nach Ansicht der Kommission findet Art. 349 AEUV nur Anwendung, wenn es darum geht, von der
Anwendung des Primarrechts auf die Gebiete in duflerster Randlage abzuweichen. Wenn keine solche
Abweichung vorliege, miisse die Rechtsgrundlage fiir einen Rechtsakt, mit dem — wie im Fall der
angefochtenen Rechtsakte — lediglich eine Politik an diese Gebiete angepasst werde, in den
Bestimmungen gesucht werden, die diese Politik betréfen.

Art. 355 Abs. 1 AEUV bestimme, dass ,nach Artikel 349 [AEUV]“ fur die Gebiete in duflerster
Randlage ,[d]ie Vertrige gelten“. Daraus folge, dass Art. 349 AEUV lediglich gestatte, von der
Anwendung der ,Vertrage“ auf diese Gebiete abzuweichen.

Insoweit ergebe sich aus Art. 52 EUV, dass ,die Vertrdge® zwar in allen Mitgliedstaaten gélten, ihr
raumlicher Geltungsbereich jedoch in Art. 355 AEUV festgelegt werde. Daher bedeute die zwischen
diesen beiden Vorschriften bestehende Verbindung, dass der in ihnen verwendete Begriff der
»Vertrige“ das Sekundirrecht ausschliefle. Die Einzelheiten tiber den geografischen Geltungsbereich
einer Vorschrift des Sekundirrechts stiinden normalerweise namlich in der Vorschrift selbst und
wiirden weder durch Art. 355 AEUV noch durch Art. 52 EUV beeinflusst.

Insbesondere konne Art. 349 AEUV nicht so ausgelegt werden, dass er dem Rat gestatte, jegliche
»spezifische Mafinahme” zu erlassen, die fiir die in diesem Artikel genannten Gebiete in &ufSerster
Randlage vorteilhaft sei. Art. 349 AEUV gestatte ndamlich nur den Erlass von Mafinahmen unter
Beriicksichtigung der ,strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage® dieser Gebiete und der in
seinem Abs. 1 abschliefSend aufgezihlten Faktoren, die diese Lage erschwerten.

Da die in Art. 349 AEUV vorgesehenen ,spezifischen Mafsnahmen® ,insbesondere darauf abzielen, die
Bedingungen fiir die Anwendung der Vertrage“ auf die betreffenden Gebiete ,festzulegen®, bedeute das
Wort ,insbesondere®, dass dieser Artikel jede von den Vertrigen abweichende MafSnahme erfasse,
unabhiéngig davon, ob sie solche ,Bedingungen fiir die Anwendung” festlege oder nicht. Dieser Artikel
gestatte dem Rat dagegen nicht, die ,Bedingungen fiir die Anwendung” des Sekundérrechts festzulegen.

Eine solche Auslegung konne auch weder durch die in Art. 349 Abs. 1 AEUV gebrauchte Wendung
seinschliefllich gemeinsamer Politiken” noch durch die in Art. 349 Abs. 2 AEUV enthaltene nicht
abschlieflende Auflistung dieser Politiken in Frage gestellt werden. Der Gebrauch dieser Wendung
und diese Auflistung machten namlich lediglich deutlich, dass die Reichweite von Art. 349 AEUV
nicht auf bestimmte spezielle Politikbereiche begrenzt sei, bedeuteten jedoch nicht, dass der
Geltungsbereich dieses Artikels derart auszuweiten sei, dass der Rat ermichtigt werde, auf seiner
Grundlage MafSnahmen zu erlassen, die vom Sekundérrecht abwichen.

Nach Ansicht der Kommission bestitigt das System der Rechtsgrundlagen des AEU-Vertrags ihre
Argumentation. Mit Ausnahme von Art. 349 AEUV beziehe sich niamlich jede dieser
Rechtsgrundlagen auf eine bestimmte Politik als Ganzes und gewdhre dem Unionsgesetzgeber einen
weiten Ermessensspielraum, damit jeder relevante Faktor beriicksichtigt werde. Daraus folge, dass
geografische Unterscheidungen zuldssig seien, sofern der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt
sei. Daher konne eine unterschiedliche Behandlung zugunsten eines Gebiets in duflerster Randlage
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damit gerechtfertigt werden, dass in diesem Gebiet einer oder mehrere der in Art. 349 AEUV
aufgezdhlten Faktoren vorldgen, ohne dass dies die fiir diese Behandlung geltende Rechtsgrundlage
beeinflusse.

Die Kommission beantragt schliefllich, die Wirkungen der angefochtenen Rechtsakte
aufrechtzuerhalten, da ihre Klagen nicht deren Inhalt selbst betrifen.

Vorbringen des Parlaments

Nach Ansicht des Parlaments haben die Verordnung Nr. 1385/2013 und die Richtlinie 2013/64
gleichzeitig mehrere Zielsetzungen und mehrere Komponenten, die untrennbar miteinander verbunden
seien, ohne dass bestimmte gegeniiber den anderen zweitrangig und mittelbar seien. Daher hitten
diese Rechtsakte auf die verschiedenen entsprechenden Rechtsgrundlagen gestiitzt werden miissen.

Art. 349 AEUV konne nicht gegeniiber sektorbezogenen Rechtsgrundlagen vorrangig sein, was
Mafinahmen angehe, mit denen eine bestimmte Politik umgesetzt werden solle, sei es auch in einem
oder mehreren Gebieten in dufSerster Randlage, da anderenfalls die Architektur des AEU-Vertrags und
das institutionelle Gleichgewicht beim Erlass der von diesem Vertrag vorgesehenen MafSnahmen
gefihrdet wiirden. Die Vorschriften {iber die Politiken der Union gélten namlich auch fiir die Gebiete
in dufSerster Randlage.

Daraus folge, dass MafSnahmen zur Umsetzung dieser Politiken aufgrund von Rechtsgrundlagen
erlassen werden miissten, die im Dritten Teil des AEU-Vertrags enthalten seien. Dabei sei
unerheblich, dass eine MafSnahme ganz oder teilweise ein oder mehrere Gebiete in duflerster Randlage
betreffe. Entscheidend sei, ob diese MafSnahme Ziele der betreffenden Politik verfolge, ohne jedoch
eine spezifische MafSnahme zugunsten der Gebiete in duflerster Randlage im Sinne von Art. 349
AEUV zu sein.

Insoweit ergebe sich aus dem Wortlaut von Art. 349 AEUV, dass diese Vorschrift nur den Erlass
»spezifischer MafSnahmen“ gestatte, mit denen die sich aus den ,besonderen Merkmale[n] und
Zwinge[n]“ der Gebiete in duflerster Randlage ergebenden Nachteile ausgeglichen werden sollten, die
das oder die betreffenden Gebiete vom {ibrigen Unionsgebiet unterschieden.

Insbesondere aus dem in Art. 349 Abs. 1 AEUV genannten Zweck, dass diese MafSnahmen
»insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen fiir die Anwendung der Vertrige auf die genannten
Gebiete, einschlieflich gemeinsamer Politiken, festzulegen®, und aus der Schutzklausel in Art. 349
Abs. 3 AEUV, der bestimme, dass diese MafSnahmen ergriffen werden miissten, ,ohne dabei die
Integritit und Kohdrenz der Rechtsordnung der Union, die auch ... die gemeinsamen Politiken
umfasst, auszuhohlen®, ergebe sich, dass Art. 349 AEUV nur Abweichungen von der vollen
Anwendung des Unionsrecht betreffe.

Daher fielen Mafinahmen, die keine Abweichung von den ansonsten geltenden Regeln einfiihrten,
sondern lediglich die Anwendung bestimmter Vorschriften des Unionsrechts auf ein Gebiet in
duflerster Randlage auf einen spdteren Zeitpunkt aufschoben, nicht in den Geltungsbereich dieses
Artikels.

Im Fall der Richtlinie 2013/64 ergebe sich aus ihren Erwdgungsgriinden, dass sie durch die Gewahrung

von Ubergangszeitriumen die volle Anwendung mehrerer Richtlinien in den Bereichen Umwelt,
Landwirtschaft, Sozialpolitik und 6ffentliche Gesundheit auf Mayotte erleichtern solle.
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Die Schwierigkeiten, die sich aus einer vollen Anwendung dieser Richtlinien auf dieses Gebiet ergiben,
seien aber weder die Folge seiner ,strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage“ noch des
Vorliegens eines oder mehrerer der in Art. 349 Abs. 1 AEUV abschliefend aufgezéhlten erschwerenden
Faktoren. Solche Schwierigkeiten konnten némlich jedes Gebiet betreffen, das ab einem bestimmten
Zeitpunkt verpflichtet sei, Anforderungen zu erfiillen, die zuvor nicht fiir es gegolten hitten.

Daher hitten die mit der Richtlinie 2013/64 vorgenommenen Anderungen nach Ansicht des
Parlaments die Rechtsgrundlagen haben miissen, die den betreffenden sektorbezogenen Richtlinien
entspriachen. Hingegen hitten sie nicht auf Art. 349 AEUV gestiitzt werden diirfen.

Mit Art. 1 der Verordnung Nr. 1385/2013 sollten die Ziele der gemeinsamen Fischereipolitik umgesetzt
werden. Der Umstand, dass sich die zu schiitzende empfindliche Meeresumwelt in den Gewéssern
eines Gebiets in dufSerster Randlage befinde, sei unerheblich, da eine solche Lage in jedem anderen
Gebiet der Union vorkommen koénne. Daher zielten die in dieser Verordnung vom Rat erlassenen
Mafsnahmen nicht darauf ab, die sich aus der ,strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage”
von Mayotte ergebenden Nachteile auszugleichen.

Dass eine bestimmte Mafsnahme, die im Bereich der gemeinsamen Fischereipolitik erlassen worden sei,
auch darauf abzielen konne, positive Auswirkungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und
Beschiftigung zu erzielen, konne die Mafinahme nicht von dieser Politik ausnehmen.

Die in Art. 2 der Verordnung Nr. 1385/2013 in Rede stehende Anderung stelle nur eine
Ubergangsmafinahme dar, mit der die volle Anwendung des Sekundirrechts auf Mayotte ermoglicht
werden solle. Fiir sie hitte die sektorbezogene Grundlage des Art. 43 Abs. 2 AEUV herangezogen
werden miissen.

Die in Art. 3 Nrn. 1 und 2 der Verordnung Nr. 1385/2013 genannten Mafsnahmen stellten
Abweichungen dar und seien wunter Berilicksichtigung der besonderen ,strukturbedingten
wirtschaftlichen Lage“ von Mayotte erlassen worden. Unter diesen Umstdnden sei Art. 349 AEUV in
der Tat die richtige Rechtsgrundlage fiir den Erlass dieser Mafsnahmen gewesen.

Dagegen habe der Rat dadurch, dass er mit Art. 3 Nr. 3 der Verordnung Nr. 1385/2013 die in
Anhang II der Verordnung Nr. 1380/2013 enthaltene Tabelle {iber die Obergrenzen der
Fangkapazititen angepasst habe, ohne die Zahl der von Mayotte aus operierenden Fischereifahrzeuge
zu begrenzen, keine ,spezifische Mafinahme” unter Beriicksichtigung der ,strukturbedingten sozialen
und wirtschaftlichen Lage” von Mayotte und der in Art. 349 Abs. 1 AEUV abschlieflend aufgezahlten
erschwerenden Faktoren erlassen. Fiir eine solche MafSinahme habe daher Art. 43 Abs. 2 AEUV die
Rechtsgrundlage sein miissen.

Da Art. 4 der Verordnung Nr. 1385/2013 lediglich das Inkrafttreten von Art. 4 der Verordnung
Nr. 1069/2009 auf Mayotte auf den 1. Januar 2021 verschoben habe, hitte diese MafSinahme nach
Ansicht des Parlaments auf der Grundlage von Art. 168 Abs. 4 Buchst. b AEUV erlassen werden
miissen. Insbesondere konne eine dhnliche Lage wie die in Mayotte herrschende, ndmlich das Fehlen
einer Industrie zur Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten, in jedem anderen Gebiet der Union
vorkommen.

Art. 5 der Verordnung Nr. 1385/2013 sehe in Bezug auf die Kontrolle des Segments der Schiffe der
Flotte von Mayotte, die eine Linge von weniger als 10 m hétten, eine voriibergehende Freistellung
von bestimmten Vorschriften vor und schreibe eine vereinfachte vorlaufige Kontrollregelung vor. Da
eine solche MafSinahme durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sei, zum einen ,die Fischer und
Inspektoren zu schulen und eine geeignete administrative und physische Infrastruktur aufzubauen®
und zum anderen ,zumindest einige der wichtigsten Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 [des
Rates vom 20. November 2009 zur Einfiihrung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur
Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Anderung
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der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG)
Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG)
Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Authebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABIL L 343, S. 1)] zu verwirklichen®,
stelle sie eine Abweichung dar, so dass sie unter Art. 349 AEUV fallen konne.

Aufgrund dieser Erwédgungen meint das Parlament, dass im Hinblick auf die Verordnung
Nr. 1385/2013 die Voraussetzungen fiir eine gleichzeitige Anwendung der in den Art. 43 Abs. 2
AEUV, 168 Abs. 4 Buchst. b AEUV und 349 AEUV vorgesehenen Rechtsgrundlagen vorlagen.

Vorbringen des Rates

Nach Ansicht des Rates stellt Art. 349 AEUV eine spezifische Rechtsgrundlage mit einem begrenzten
geografischen Geltungsbereich dar, die den sektorbezogenen Rechtsgrundlagen vorgehe und
heranzuziehen sei, wenn es um den Erlass spezifischer MafSinahmen gehe, die insbesondere darauf
abzielten, die Bedingungen fiir die Anwendung des Unionsrechts einschliefSlich des Sekundirrechts
unter Beriicksichtigung der in diesem Artikel beschriebenen ungiinstigen Lage der Gebiete in
auflerster Randlage festzulegen.

Die in den angefochtenen Rechtsakten genannten Mafinahmen zielten unabhéngig von ihrer Dauer alle
darauf ab, Mayotte entsprechend den in Art. 349 AEUV genannten Anforderungen zu unterstiitzen.
An dieser Schlussfolgerung dndere auch der Umstand nichts, dass aufgrund einer sektorbezogenen
Rechtsgrundlage Ubergangszeitriume gewihrt werden kénnten.

Im Ubrigen seien die Voraussetzungen nicht erfiillt gewesen, um fiir den Erlass der Verordnung
Nr. 1385/2013 und der Richtlinie 2013/64 mehrere Rechtsgrundlagen heranzuziehen. Zum einen seien
die darin genannten Mafinahmen, die unterschiedliche Bereiche betrifen und nicht untrennbar
miteinander verbunden seien, nur ,im Interesse einer einfachen und raschen Abwicklung” in diesen
Rechtsakten vereint worden. Zum anderen verfolgten die Verordnung und die Richtlinie einen
hauptsédchlichen und vorherrschenden Zweck, ndamlich den Erlass spezifischer MafSnahmen unter
Beriicksichtigung der Lage von Mayotte, weshalb es gerechtfertigt gewesen sei, ausschliefSlich Art. 349
AEUV heranzuziehen.

Der Rat bestreitet insbesondere, dass Art. 1 der Verordnung Nr. 1385/2013 sowie die Richtlinien
2013/62 und 2013/64 sektorbezogene MafSnahmen enthielten. Die in diesem Artikel vorgesehene
Einschrankung der Fangtitigkeiten bezwecke namlich, ,die Schwéirme grofler Wanderfische in der
Nihe der Insel Mayotte zugunsten der handwerklichen Flotte der Langleinenfischereischiffe von
Mayotte ,zu erhalten” und somit die Entwicklung der lokalen Industrie zu ermdoglichen.

Da diese Flotte namlich nicht wirksam mit leistungsstirkeren Ringwadenschiffen konkurrieren konne,
ziele diese Mafinahme darauf ab, dieser Flotte eine begrenzte Zone zur Verfiigung zu stellen, die fiir
sie reserviert sei, damit sie den Zug der grofien Wanderfische durch diese Zone nutzen konne.

Art. 1 der Verordnung Nr. 1385/2013 solle damit die Nachteile ausgleichen, die sich aus der
strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Mayotte ergiben, und falle somit in den
Geltungsbereich von Art. 349 AEUV.

Der Rat weist schlieSlich darauf hin, dass die Franzosische Republik der Adressat der Richtlinie
2013/62 sei, dass weder Art. 151 AEUV noch Art. 153 AEUV das spezifische Ziel erwdhnten, die
Gebiete in duflerster Randlage zu unterstiitzen, und dass im vorliegenden Fall die in Art. 155 Abs. 2
AEUV genannten rechtlichen Voraussetzungen nicht erfiillt gewesen seien.
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Vorbringen der Streithelfer

Die franzosische Regierung ist der Ansicht, dass mit Art. 349 AEUV das Ziel verfolgt werde, den Erlass
spezifischer MafSnahmen aufgrund struktureller Nachteile zu ermdoglichen, und dieser Artikel daher als
Grundlage fiir Mafinahmen dienen konne, mit denen besondere Faktoren beriicksichtigt werden
sollten, die zwar nicht im engeren Sinne wirtschaftliche oder soziale Faktoren seien, aber ein Gebiet in
duflerster Randlage spezifisch betréfen, so etwa Umweltfaktoren wie das Klima oder der empfindliche
Charakter seiner Meeresgebiete. Dieser Artikel verlange ndmlich nicht, dass die in ihm vorgesehenen
spezifischen Mafsnahmen erlassen wiirden, um eine spezifische wirtschaftliche oder soziale Lage des
betreffenden Gebiets zu ,bewiltigen“, sondern nur, dass sie ,unter Beriicksichtigung” dieser Lage
erlassen wiirden.

Die in der Verordnung Nr. 1385/2013 vorgesehenen Mafinahmen seien durch die fiir Mayotte
typischen Merkmale und Zwinge vorgegeben und durch die strukturbedingte wirtschaftliche, soziale
und Umweltsituation dieses Gebiets gerechtfertigt. Sie seien ndmlich insbesondere erforderlich, um
angesichts des empfindlichen Charakters des lokalen Okosystems dessen Schutz zu gewihrleisten und
um in Anbetracht des fragmentarischen und unterentwickelten Charakters der Systeme zur
Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen, der Merkmale der Flotte von Mayotte und
der fehlenden Ausbildung der Fischer und Inspektoren in Bezug auf die Kontrolle der Fangtitigkeiten
die lokale Wirtschaft zu schiitzen.

Auch mit den in der Richtlinie 2013/64 vorgesehenen Mafisnahmen solle den Besonderheiten von
Mayotte insbesondere in Bezug auf den Zustand der Umwelt, den wirtschaftlichen Riickstand und die
fehlenden Infrastrukturen entsprochen werden, die strukturelle Nachteile darstellten.

Hinsichtlich der mit der Richtlinie 2013/62 eingefithrten MafSnahme ergebe sich aus den
Erwidgungsgriinden der Richtlinie, dass mit ihr die schwierige wirtschaftliche und soziale Lage
Mayottes beriicksichtigt werden solle, die durch einen gering entwickelten Arbeitsmarkt, durch einen
geringen Beschiftigungsgrad wegen seiner Abgelegenheit, seiner Insellage, seiner Topografie und
seiner widrigen Witterungsverhaltnisse, durch ein geringes Bruttoinlandsprodukt und durch die
Notwendigkeit gekennzeichnet sei, jede Destabilisierung der lokalen Wirtschaft zu vermeiden.

Die franzosische Regierung fiigt hinzu, dass der Hauptzweck der angefochtenen Rechtsakte entgegen
dem Vorbringen des Parlaments nicht darin bestehe, nach Ablauf der von ihnen vorgesehenen
Ubergangszeitriaume die Anwendung des unionsrechtlichen Besitzstands auf Mayotte zu gewihrleisten,
da sich diese Anwendung unmittelbar aus Art. 355 Abs. 1 AEUV ergebe.

Die spanische Regierung trégt vor, dass die von der Kommission vertretene Auslegung von Art. 349
AEUV verhindere, dass diese Vorschrift praktische Wirksamkeit erlange, da es, wenn man dieser
Auslegung folge, unmoglich sei, in den Bereichen der vom Sekundirrecht geregelten ,Freizonen® und
»horizontalen [P]Jrogramme” spezifische MafSnahmen zu erlassen.

Nach Ansicht der spanischen Regierung konnten auflerdem, wenn Art. 349 AEUV den Zweck habe,
einen Rahmen fiir die spezifischen MafSnahmen zu schaffen, die hinsichtlich der Anwendung der
Vertrige erlassen werden kénnten, vorliufige Mafinahmen oder Ubergangsmafinahmen, die die
Besonderheiten der betreffenden Gebiete beriicksichtigten und letztlich die volle Anwendung des
unionsrechtlichen Besitzstands auf diese Gebiete gewidhrleisten sollten, erst recht auf der Grundlage
dieser Vorschrift erlassen werden. Art. 349 AEUV unterscheide insoweit nicht zwischen Mafinahmen
mit substanziellem Gehalt und Mafinahmen mit voriibergehendem Charakter.

Zu den angefochtenen Rechtsakten fithrt die spanische Regierung aus, dass ihr Hauptzweck — wie der

erste Erwdgungsgrund jedes dieser Rechtsakte deutlich mache — darin bestehe, das Sekundarrecht an
die strukturbedingte wirtschaftliche und soziale Lage von Mayotte anzupassen. Des Weiteren sei
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Art. 349 AEUV die mafigebende Rechtsgrundlage, da die mit diesen Rechtsakten eingefithrten
Mafsnahmen das Ziel hitten, die Bedingungen fiir die Anwendung der Vertrdge festzulegen,
einschliefllich im Bereich des Sekundarrechts.

Nach Ansicht der portugiesischen Regierung ergibt sich aus der Zusammenschau verschiedener
Vorschriften der Vertrige, dass den Wendungen ,Vertrige“ und ,Anwendung der Vertrige“ in
Ermangelung einer gegenteiligen Vorschrift die Bedeutung ,Unionsrecht® und ,unionsrechtlicher
Besitzstand®, einschliefSlich des Sekundérrechts, beizumessen sei.

Auflerdem finde das vom Parlament vorgetragene Kriterium, das eine Unterscheidung zwischen
dauerhaften und voriibergehenden Abweichungen ermégliche, keine Stiitze im Wortlaut von Art. 349
AEUV.

Folglich sei Art. 349 AEUV eine eigene Rechtsgrundlage, deren Bedeutung sich darin zeige, dass dieser
Artikel erstens den Begriff ,Gebiet in duferster Randlage® bestimme (Identifikation der
Hoheitsgebiete), zweitens den sachlichen Geltungsbereich der DifferenzierungsmafSnahmen klarstelle
(jeder Bereich, in dem das Unionsrecht Anwendung finde), drittens die Grenzen der
Entscheidungsbefugnis des Rates festlege (die Mafinahmen diirften nicht ,die Integritdt und Kohdrenz
der Rechtsordnung der Union ... [aushohlen]“) und viertens eine Erméachtigungsnorm darstelle, die
eine Rechtsgrundlage biete und sowohl das einzuhaltende Verfahren bestimme (Beschluss des Rates
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhérung des Parlaments) als auch das Wesen der zu
erlassenden spezifischen Mafinahmen kennzeichne (diese miissten darauf abzielen, die
strukturbedingten Ungleichheiten der betreffenden Gebiete zu verringern).

Wiirdigung durch den Gerichtshof

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass Art. 52 EUV in Abs. 1 vorsieht, dass die Vertrage fiir die
Mitgliedstaaten gelten, und in Abs. 2, dass der rdumliche Geltungsbereich der Vertrdge in Art. 355
AEUV im Einzelnen angegeben wird.

GemafS Art. 355 Abs. 1 AEUV in der durch Art. 2 des Beschlusses 2012/419 gednderten Fassung gelten
nach Art. 349 AEUV fiir die Gebiete in duferster Randlage, zu denen Mayotte gehort, die Vertrége.

Art. 349 Abs. 1 AEUV in der durch Art. 2 des Beschlusses 2012/419 geédnderten Fassung bestimmt,
dass der Rat ,spezifische Mafsnahmen [beschliefit], die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen
fir die Anwendung der Vertrige auf die genannten Gebiete, einschliefllich gemeinsamer Politiken,
festzulegen®.

Aus Art. 349 Abs. 1 AEUV geht auch hervor, dass die darin genannten ,spezifische[n] Mafinahmen*
»[u]nter Berticksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage“ der Gebiete in
duflerster Randlage erlassen werden, die durch eine Reihe von Faktoren ,erschwert wird, die als
standige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwicklung schwer beeintréchtigen®.

Diese Faktoren werden in Art. 349 Abs. 1 AEUV somit als Gesichtspunkte dargestellt, die die
strukturbedingte soziale und wirtschaftliche Lage der Gebiete in duflerster Randlage erschweren und
die der Rat gemafS Art. 349 Abs. 3 AEUV beim Erlass der spezifischen MafSnahmen beriicksichtigen
muss.

Daher kann das Parlament zwar nicht mit Erfolg geltend machen, dass jede spezifische MafSinahme im
Sinne von Art. 349 AEUV nicht nur durch die strukturbedingte soziale und wirtschaftliche Lage des
betreffenden Gebiets in dufSerster Randlage, sondern auch durch das Vorliegen zumindest eines der in
Art. 349 Abs. 1 AEUV abschlieflend aufgezdhlten und fiir dieses Gebiet charakteristischen Faktoren
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gerechtfertigt sein miisse, doch muss der Rat geméafd Art. 349 Abs. 3 AEUV Gesichtspunkte darlegen
konnen, die eine Verbindung zwischen der in Betracht gezogenen spezifischen Mafsnahme und den
besonderen Merkmalen und Zwéngen des betreffenden Gebiets in duflerster Randlage herstellen.

Dariiber hinaus bestimmt Art. 349 Abs. 2 AEUV, dass die vom Rat geméafs Art. 349 Abs. 1 AEUV
erlassenen spezifischen Mafsnahmen ,insbesondere die Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik,
Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Bedingungen fiir die Versorgung mit Rohstoffen und
grundlegenden Verbrauchsgiitern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen fiir den Zugang zu den
Strukturfonds und zu den horizontalen Unionsprogrammen [betreffen]®.

Aus dem Wortlaut von Art. 349 AEUV ergibt sich somit, dass er dem Rat gestattet, insbesondere in
den in der vorstehenden Randnummer genannten Bereichen spezifische Mafinahmen zu erlassen, die
darauf abzielen, die strukturbedingte soziale und wirtschaftliche Lage der Gebiete in &dufSerster
Randlage zu beriicksichtigen.

In Bezug auf das Vorbringen der Kommission, dass Art. 349 AEUV lediglich gestatte, von der
Anwendung der Vorschriften des Primérrechts auf die Gebiete in duferster Randlage abzuweichen,
nicht aber — wie im vorliegenden Fall —, Sekundarrechtsakte an die besondere Lage dieser Gebiete
anzupassen, ist zundchst hervorzuheben, dass die ,Bedingungen fiir die Anwendung der Vertrage® im
Sinne dieses Artikels so zu verstehen sind, dass sie sowohl die Bedingungen fiir die Anwendung des
Primérrechts der Union als auch die Bedingungen fiir die Anwendung der auf der Grundlage dieses
Primarrechts erlassenen Sekundérrechtsakte erfassen.

Diese Auslegung wird durch die vom Gerichtshof vorgenommene Auslegung von Art. 227 Abs. 2 des
EG-Vertrags (spéter Art. 299 Abs. 2 EG, dann Art. 349 AEUV) bestitigt, aus der hervorgeht, dass die
dem Rat mit dieser Bestimmung verliehene Befugnis, spezifische MafSnahmen vorzusehen, die darauf
abzielen, den Erfordernissen der iiberseeischen Linder und Gebiete zu entsprechen, sowohl die
Vorschriften des Vertrags als auch die des Sekundérrechts betrifft (Urteil Hansen & Balle, 148/77,
EU:C:1978:173, Rn. 10).

Des Weiteren werden mehrere der in Art. 349 Abs. 2 AEUV genannten Bereiche, wie der Rat
vorgetragen hat, im Wesentlichen durch Sekundirrechtsakte geregelt. Daher wire die praktische
Wirksamkeit dieser Bestimmung beeintrdchtigt, wenn sie in diesen Bereichen lediglich den Erlass
spezifischer Mafinahmen gestatten wiirde, die darauf abzielen, die Bedingungen fiir die Anwendung
des Primérrechts festzulegen.

Schliefllich legen, wie der Generalanwalt in Nr. 57 seiner Schlussantrige ausgefiihrt hat, entgegen der
von der Kommission offenbar vertretenen Ansicht nicht alle Sekundiarrechtsakte ihren rdumlichen
Geltungsbereich fest.

Mangels einer entsprechenden Prézisierung ist der Geltungsbereich eines Sekundérrechtsakts folglich,
wie insbesondere die franzosische Regierung geltend gemacht hat, anhand des Art. 52 EUV und des
Art. 355 AEUV zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat namlich bereits festgestellt, dass das Sekundirrecht grundsitzlich den gleichen
geografischen Geltungsbereich wie die Vertrédge selbst hat und in diesem Bereich von Rechts wegen gilt
(vgl. in diesem Sinne Urteile Kommission/Irland, 61/77, EU:C:1978:29, Rn. 46, und Hansen & Balle,
148/77, EU:C:1978:173, Rn. 10).

Somit ergibt sich aus dem Wortlaut und den Zielen von Art. 349 AEUV und aus der Systematik der
Vertrige, dass in Bezug auf die Gebiete in duflerster Randlage der geografische Geltungsbereich des

gesamten unionsrechtlichen Besitzstands insbesondere durch Art. 52 EUV in Verbindung mit Art. 355
Abs. 1 AEUV sowie durch die geméfs Art. 349 AEUV erlassenen MafSnahmen bestimmt wird.
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Daher ermichtigt Art. 349 AEUV entgegen dem Vorbringen der Kommission den Rat zum Erlass
spezifischer Mafinahmen, die darauf abzielen, die Bedingungen fiir die Anwendung nicht nur der
Vertrége, sondern auch des Sekundérrrechts auf diese Gebiete festzulegen.

Folglich sind die Klagen der Kommission in den Rechtssachen C-133/14 bis C-135/14, die
ausschliefllich auf dem gegenteiligen Vorbringen beruhen, abzuweisen.

Zu dem Vorbringen des Parlaments, dass Art. 349 AEUV den Rat nicht zum Erlass von Mafinahmen
erméchtige, deren einziger Zweck darin bestehe, die Anwendung bestimmter Vorschriften des
Unionsrechts auf ein Gebiet in duflerster Randlage aufzuschieben, ist festzustellen, dass dieser Artikel
die Entscheidungsbefugnis des Rates nicht auf eine bestimmte Kategorie von Mafinahmen beschrénkt.

Abgesehen davon, dass das Wort ,MafSnahme” jede Art von Handlung erfasst, die der Rat durchfiithren
kann, bedeutet ndmlich das in Art. 349 AEUV gebrauchte Wort ,insbesondere®, dass die Verfasser des
AEU-Vertrags die Art von Mafinahmen, die auf der Grundlage dieses Artikels erlassen werden konnen,
nicht abschlieflend auflisten wollten.

Folglich ist das Vorbringen des Rates sowie der spanischen und der portugiesischen Regierung
begriindet, dass die vom Parlament vorgenommene Unterscheidung zwischen Abweichungen
einerseits und einer blofien Aufschiebung der Anwendbarkeit von Unionsrechtsvorschriften
andererseits im Wortlaut des Art. 349 AEUV keine Stiitze findet.

Eine solche Beschrankung liefe auch den mit Art. 349 AEUV verfolgten Zielen zuwider, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass sich eine Verschiebung der vollstindigen Anwendbarkeit einer
Unionsrechtsvorschrift als die geeignetste MafSnahme erweist, um die strukturbedingte soziale und
wirtschaftliche Lage eines Gebiets in duflerster Randlage zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall ist zu priifen, ob die angefochtenen Rechtsakte den in den Rn. 67 bis 69 des
vorliegenden Urteils genannten Anforderungen entsprechen.

Was zunéchst die Verordnung Nr. 1385/2013 anbelangt, ist erstens festzustellen, dass mit ihrem Art. 1
Nr. 1 der ,Region 8% wie sie in der Verordnung Nr. 850/98 definiert ist, die Gewésser vor der Kiiste
von Mayotte hinzugefiigt wurden, welche unter die Hoheit oder Gerichtsbarkeit der Franzosischen
Republik fallen, und dass mit ihrem Art. 1 Nr. 2 in die Verordnung Nr. 850/98 ein Art. 34g eingefiigt
wurde, nach dem innerhalb der 24-Meilen-Zone vor den Kiisten von Mayotte, gemessen von den zur
Abgrenzung der Hoheitsgewdsser dienenden Basislinien, Ringwaden bei Thunfisch und
Thunfischartigen nicht verwendet werden diirfen.

Insoweit ergibt sich aus der Zusammenschau der Erwigungsgriinde 3 und 7 der Verordnung
Nr. 1385/2013, wie sie der Rat vor dem Gerichtshof erldutert hat, dass das Ziel dieser MafSnahmen
darin besteht, die Schwirme grofSer Wanderfische in der Ndhe von Mayotte zum Nutzen der lokalen
Flotte zu erhalten, die sich nicht mit auslandischen Flotten messen kann, da sie eine unterentwickelte
Flotte von Langleinern ist. Folglich sind diese Mafinahmen unter Beriicksichtigung der besonderen
strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Mayotte erlassen worden. Daher durfte sich
der Rat zu ihrem Erlass auf Art. 349 AEUV stiitzen.

Zweitens wurde mit Art. 2 der Verordnung Nr. 1385/2013 dem Art. 35 der Verordnung Nr. 1379/2013
ein Abs. 6 angefiigt, der vorsieht, dass bis zum 31. Dezember 2021 die Absitze 1, 2 und 3 dieses
Art. 35 nicht fiir Erzeugnisse gelten, die fiir den Einzelhandelsverkauf an den Endverbraucher in
Mayotte bestimmt sind.

Wie sich aus dem vierten Erwdgungsgrund der Verordnung Nr. 1385/2013 ergibt, wurde diese

Mafsnahme vom Rat mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, die ,sehr fragmentierten und
unterentwickelten Vermarktungsregelungen von Mayotte“ zu beriicksichtigen und zu verhindern, dass
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die verfrithte Anwendung der Vorschriften {iber die Etikettierung von Fischereierzeugnissen den
Einzelhdndlern eine Belastung auferlegt, die in keinem Verhiltnis zu den Informationen steht, die an
die Verbraucher weitergegeben werden.

Diese Mafinahme ist somit unter Beriicksichtigung der besonderen strukturbedingten sozialen und
wirtschaftlichen Lage von Mayotte erlassen worden. Folglich hat sich der Rat zum Erlass dieser
Mafsnahme auf Art. 349 AEUYV stiitzen diirfen.

Da drittens das Parlament nicht bestreitet, dass die in Art. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung
Nr. 1385/2013 genannten MafSnahmen auf Art. 349 AEUV gestiitzt werden durften, hat der
Gerichtshof nicht zu priifen, ob diese Mafsnahmen in Einklang mit den in den Rn. 67 bis 69 des
vorliegenden Urteils genannten Anforderungen erlassen wurden.

Soweit das Parlament bestreitet, dass die in Art. 3 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1385/2013 vorgesehene
Einfiigung der im Anhang dieser Verordnung enthaltenen Eintrége betreffend Mayotte in die Tabelle
in Anhang II der Verordnung Nr. 1380/2013 auf Art. 349 AEUV gestiitzt werden konnte, ist
festzustellen, dass diese Mafinahme und die in Art. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 1385/2013
vorgesehenen MafSnahmen eine untrennbare Einheit bilden und, wie der Generalanwalt in Nr. 81
seiner Schlussantrige ausgefiihrt hat, gegeniiber diesen Mafinahmen einen akzessorischen Charakter
hat.

Das Parlament kann daher dem Rat nicht zum Vorwurf machen, dass er sich auf Art. 349 AEUV
gestiitzt hat, um den in Art. 3 der Verordnung Nr. 1385/2013 vorgesehenen Mafinahmenkomplex zu
erlassen.

Viertens ist festzustellen, dass die von Art. 4 der Verordnung Nr. 1385/2013 vorgesehene Verschiebung
des Inkrafttretens von Art. 4 der Verordnung Nr. 1069/2009 fiir Mayotte auf den 1. Januar 2021 vom
Rat laut dem achten Erwdgungsgrund der Verordnung Nr. 1385/2013 mit dem Umstand begriindet
wurde, dass Mayotte iiber keine industriellen Kapazititen zur Verarbeitung von tierischen
Nebenprodukten verfiigt.

Diese MafSnahme wurde somit unter Beriicksichtigung der besonderen strukturbedingten sozialen und
wirtschaftlichen Lage von Mayotte erlassen. Folglich war es mit dem Unionsrecht vereinbar, dass fiir
diese Mafinahme Art. 349 AEUV als Rechtsgrundlage herangezogen wurde.

Was sodann die Frage anbelangt, ob die Bestimmungen der Richtlinie 2013/64 den in den Rn. 67
bis 69 des vorliegenden Urteils genannten Anforderungen entsprechen, ist zu beachten, dass der Rat —
wie das Parlament zu Recht vorgetragen hat — in den Art. 1 bis 6 dieser Richtlinie die Richtlinien
91/271, 1999/74, 2000/60, 2006/7, 2006/25 und 2011/24 gedndert hat, um die volle Geltung
bestimmter Vorschriften dieser Richtlinien fiir Mayotte auf einen spateren Zeitpunkt zu verschieben.

Diese Anderungen wurden nach dem Wortlaut des zweiten Erwigungsgrundes der Richtlinie 2013/64
in allgemeiner Weise mit der Notwendigkeit begriindet, ,die besondere Lage in Mayotte in Bezug auf
den Zustand der Umwelt [zu berticksichtigen]; hier sind deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die
Einhaltung der im Unionsrecht festgelegten Umweltziele notwendig, die zusédtzliche Zeit
beanspruchen.”

Auflerdem hat der Rat in den Erwdgungsgriinden 3 bis 9 der Richtlinie 2013/64 fir jede dieser
Anderungen eine gesonderte Begriindung gegeben.

So wurde im dritten Erwigungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 91/271
betrifft, darauf hingewiesen, dass die besondere strukturbedingte und wirtschaftliche Lage von Mayotte
in Bezug auf die Behandlung von kommunalem Abwasser nicht den Anforderungen der Richtlinie
91/271 entspricht.
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Im vierten Erwigungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 1999/74 betrifft,
wurde darauf hingewiesen, dass im Bereich des Schutzes von Legehennen erhebliche Investitionen und
vorbereitende Arbeiten erforderlich sind, um die Lage in Mayotte mit den Anforderungen der
Richtlinie 1999/74 in Einklang zu bringen.

Im fiinften Erwidgungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 2000/60 betrifft,
betonte der Rat, dass der Franzosischen Republik aufgrund der besonderen strukturbedingten und
wirtschaftlichen Lage von Mayotte eine ausreichende Frist eingeraumt werden sollte fir die
Verabschiedung und Umsetzung von MafSnahmen, mit denen gewdhrleistet wird, dass die
Bewirtschaftungsplane fiir die Einzugsgebiete mit den Anforderungen der Richtlinie 2000/60 in
Einklang stehen.

Im sechsten Erwigungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 2006/7 betrifft,
wurde hervorgehoben, dass der Zustand der Oberflichengewisser in Mayotte betrachtlicher
Verbesserungen bedarf, um die Anforderungen der Richtlinie 2006/7 einzuhalten, da die Qualitdt der
Badegewisser angesichts der besonderen sozialen und wirtschaftlichen Lage dieses Gebiets
beeintréchtigt sei.

Im siebten Erwigungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 2006/25 betrifft,
wies der Rat darauf hin, dass es aufgrund der besonderen sozialen und wirtschaftlichen Lage Mayottes
dort keine technischen Einrichtungen fiir die Durchfithrung der MafSnahmen gibt, die fiir die
Einhaltung der Richtlinie 2006/25 im Bereich der kiinstlichen optischen Strahlung erforderlich sind.

Im neunten Erwigungsgrund der Richtlinie 2013/64, der die Anderungen der Richtlinie 2011/24
betrifft, stellte der Rat schliefllich klar, dass die Umsetzung der Richtlinie 2011/24 eine Reihe von
Anpassungen zur Gewihrleistung der Kontinuitit der Versorgung und Information der Patienten
erfordert.

Es ist festzustellen, dass die in der Richtlinie 2013/64 genannten Mafinahmen, mit denen der Rat die
Richtlinien 91/271, 1999/74, 2000/60, 2006/7, 2006/25 und 2011/24 anderte, unter Beriicksichtigung
der besonderen strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Mayotte erlassen wurden.
Folglich hat sich der Rat zum Erlass dieser Mafinahmen zu Recht auf Art. 349 AEUV gestiitzt.

In Anbetracht der vorstehenden Erwigungen geht aus den Zielen und dem Inhalt der angefochtenen
Rechtsakte hervor, dass die in ihnen enthaltenen Mafsnahmen unter Beriicksichtigung der
strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von Mayotte im Sinne von Art. 349 Abs. 1
AEUYV erlassen wurden.

Daher kann das Parlament nicht mit Erfolg geltend machen, dass weder die Art. 1, 2 und 4 der
Verordnung Nr. 1385/2013 noch die Richtlinie 2013/64 rechtmiflig Art. 349 AEUV als
Rechtsgrundlage haben konnten.

Folglich sind die Klagen des Parlaments in den Rechtssachen C-132/14 und C-136/14 ebenfalls
abzuweisen.

Kosten

Gemaf$ Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Da der Rat die Verurteilung des Parlaments und der Kommission beantragt hat und die beiden zuletzt

genannten Organe in den Rechtssachen C-132/14 bis C-136/14 unterlegen sind, sind ihnen die Kosten
aufzuerlegen, die dem Rat in diesen Rechtssachen entstanden sind.
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111 Das Konigreich Spanien, die Franzosische Republik und die Portugiesische Republik tragen gemaf3
Art. 140 Abs. 1 der Verfahrensordnung ihre eigenen Kosten.
Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Grofe Kammer) fiir Recht erkannt und entschieden:
1. Die Klagen in den Rechtssachen C-132/14 bis C-136/14 werden abgewiesen.

2. Das Europidische Parlament trigt die Kosten, die dem Rat der Europiischen Union in den
Rechtssachen C-132/14 und C-136/14 entstanden sind.

3. Die Europidische Kommission trigt die Kosten, die dem Rat der Europiischen Union in den
Rechtssachen C-133/14 bis C-135/14 entstanden sind.

4. Das Konigreich Spanien, die Franzosische Republik und die Portugiesische Republik tragen
ihre eigenen Kosten.

Unterschriften

ECLILEU:C:2015:813 23



	Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer)
	Urteil
	Die angefochtenen Rechtsakte
	Verordnung Nr. 1385/2013
	Richtlinie 2013/62
	Richtlinie 2013/64

	Vorgeschichte des Rechtsstreits
	Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien
	Zu den Klagen
	Vorbringen der Parteien
	Vorbringen der Kommission
	Vorbringen des Parlaments
	Vorbringen des Rates
	Vorbringen der Streithelfer

	Würdigung durch den Gerichtshof

	Kosten



